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Umsatzsteuer 
ID-Nr.: DE 306 505 705 

Sehr geehrter Herr , 
 
haben Sie vielen Dank für die mit Ihrem elektronischen Schreiben vom 
10.08.2020 eingeräumte Gelegenheit zur frühzeitigen Stellungnahme 
zum o.g. Gesetzentwurf. Wir bitten um Berücksichtigung der nachfolgen-
den Anmerkungen zu Artikel 1 (Änderung des Umweltschadensgeset-
zes): 
 
1) Der Entwurf des § 12a Abs. 1 (neu) USchadG adressiert „Die zustän-
digen Behörden der Länder“. Um den Eindruck einer direkten Berichts-
pflicht der für den Vollzug des USchadG zuständigen Länderbehörden 
gegenüber dem Bund zu vermeiden, bitten wir darum, die Formulierung 
„Die zuständigen Behörden der Länder“ durch „die Länder“ zu ersetzen. 
Entsprechend ihrer verfassungsrechtlichen Organisationshoheit bleibt 
den Ländern somit die Option der Bündelung des Berichtswesens bei den 
obersten Behörden offen. 
 
2) Laut dem Begründungsteil des Gesetzentwurfs soll § 12a (neu) 
USchadG dem Prinzip der „1:1-Umsetzung“ folgen. Im Gegensatz zur 
umzusetzenden EU-Richtlinie, die eine Berichterstattung der Mitglied-
staaten gegenüber der EU-Kommission in 5-Jahres-Intervallen vorsieht, 
wird jedoch mit dem vorliegenden Gesetzentwurf für das föderale Innen-
verhältnis eine Berichtspflicht der Länder gegenüber dem Bund im jährli-
chen Turnus vorgeschlagen. Auf diese Abweichung von den europarecht-
lich vorgegebenen Berichtsintervallen wird weder ausdrücklich hingewie-
sen noch wird sie begründet, abgesehen von der knappen Aussage „Zu-
mindest bedarf es jährlicher Berichte…“ (S. 16). Wir bitten darum, für die 
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innerstaatliche Berichtspflicht entsprechend der Berichtspflicht im Außen-
verhältnis 5-Jahres-Intervalle festzuschreiben. 
 
Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf vorgeschlagenen Änderungen 
des UVPG werden begrüßt. Da die weiteren Gesetzesänderungen im 
Wesentlichen die Bundesverwaltung betreffen, verzichten wir insoweit auf 
eine Stellungnahme. 
 
Da eine Abstimmung innerhalb der Landesregierung noch nicht erfolgt ist, 
behalten wir uns weitere Stellungnahmen zu gegebener Zeit vor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez.  

 




